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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.1950

Norm

ABGB §309

ABGB §372 Ia

ABGB 1460

AußStrG §72

Rechtssatz

Findet wegen Geringfügigkeit des Nachlasses keine Verlassenschaftsabhandlung statt, so kommen die zur Erbschaft

Berufenen in eine Art Besitzverhältnis zu den zur Erbmasse gehörigen Sachen, das zur Ersitzung des Eigentums führen

kann. In diesem Falle liegen daher nicht die Voraussetzungen einer Eigentumsklage nach § 366 ABGB, wohl aber für

eine Klage nach § 372 ABGB vor.
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